
Beth, Marianne, geb. Weisl

geb. 6. März 1890 in Wien, gest. 19. August 1984 in Cresskill, New
Jersey, erste Rechtsanwältin Österreichs, Dr. phil., Dr. iur.

Marianne Beth wurde am 6. März 1890 als Marianne Weisl in Wien als erstes von
drei Kindern geboren. Sie lernte leicht, gern und mit Ehrgeiz und las mit Passion. In
den ersten Jahren unterrichtete ihre Mutter die Kinder zu Hause in Lesen, Rechnen,
Orthografie, Musik, Französisch und Latein. Mit neun Jahren bekam Beth einen
Hauslehrer, der ihre Gymnasialausbildung übernahm. Zweimal im Jahr musste sie
am öffentlichen Knabengymnasium eine Semestralprüfung ablegen.

Nach der Matura mit 18 Jahren stand fest, dass Beth studieren würde. Es sollte
Jura sein, um später die Kanzlei des Vaters übernehmen zu können. Das Jurastudi‐
um war Frauen jedoch verboten. Deshalb entschloss sie sich, im weitesten Sinne
Kulturgeschichte der Menschheit zu studieren: Orientalistik, Arabisch, Syrisch, As‐
syrisch, Hebräisch, später Koptisch, und zuletzt noch gemeinsam mit ihrem späte‐
ren Ehemann Ägyptisch. Zusätzlich hörte sie Vorlesungen in Philosophie, Rechts‐
wissenschaft und Theologie. An der theologischen Fakultät lernte sie als einen der
Professoren ihren späteren Ehemann kennen, den Systematiker Karl Beth, den sie
wohl 1911 heiratete. Ihr erstes Studium schloss Beth 1912 mit ihrer Dissertation „Über
die Eigentumsveränderungen im babylonischen und biblischen Recht“ ab.

Sechs Wochen später kam der erste Sohn auf die Welt. Es folgten Jahre der Krank‐
heit, dann kam der Krieg. Ihr Bedürfnis nach geistiger Autonomie und im Gegenzug
ihre Toleranz für andere Gesinnungen nahmen zu. Vor allem Gewaltlosigkeit, Frei‐
heit und Gleichberechtigung von Frauen wurden zu ihren zentralen Themen. Durch
ihren Mann lernte sie die Gesellschaft der Freunde kennen. Karl Beth wurde der
erste Präsident des Österreichischen Zweigbunds und Marianne Beth übernahm die
Arbeit einer Sekretärin.

Der Umsturz 1918 brachte auch die staatsbürgerliche und nunmehr verfassungs‐
rechtlich verbriefte Gleichberechtigung der Frauen und damit die Öffnung der Juris‐
tischen Fakultäten mit sich. Beths Traum, die Kanzlei ihres Vaters zu übernehmen,
war in den Bereich des Möglichen gerückt. Sie zögerte zunächst, schrieb sich jedoch
im Juni 1919 an der Juristischen Fakultät ein. Im Oktober meldete sie sich zur ersten
Staatsprüfung, dem ersten Teil der juristischen Doktorprüfung. Nachdem Beth die
beiden anderen für den Doktortitel notwendigen Staatsprüfungen bestanden hatte,
wurde sie schon zwei Jahre nach der Öffnung der Fakultät für Frauen am 13. Juni
1921 als erste Frau in Österreich zum Doktor iuris promoviert.

59

https://doi.org/10.5771/9783748919766-59 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771%2F9783748919766-59
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Noch vor der Promotion bat sie um Zulassung zur Gerichtspraxis. Sie kam als
„Schriftführer“ zum Wiener Landesgericht in Zivilrechtssachen. Im April 1922 trat
sie in die Kanzlei des Vaters ein. Daneben war sie Generalsekretärin des Internatio‐
nalen Anwaltsverbands, dessen Präsident der Vater war, schrieb wissenschaftliche
Arbeiten für die „Gerichtshalle“ und Tageszeitungen. Ihr 1925 erschienenes erstes
Buch „Das Recht der Frau“ widmete sie dem Vater. Dazwischen legte sie noch die
Staatsprüfung für die englische Sprache ab und wurde beim Wiener Oberlandesge‐
richt zur Gerichtsdolmetscherin bestellt. Als erste Frau in Österreich legte sie beim
Wiener Oberlandesgericht die Rechtsanwaltsprüfung ab und wurde in die Listen
dieses Oberlandesgerichts als „Verteidiger in Strafsachen“ eingetragen.

Im Jahr 1929 erfolgte die Eintragung als selbstständige Anwältin in die Rechtsan‐
waltsliste der Rechtsanwaltskammer Wien, Niederösterreich und Burgenland. Als
Anwältin setzte sie sich vor allem für die juristischen Forderungen der Frauenbewe‐
gung ein. Außerdem befasste sie sich wissenschaftlich, aber auch publizistisch in der
Tagespresse mit den psychologischen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf Frauen.
Nach dem „Anschluss“ Österreichs wurde Beth am 31. Dezember 1938 entsprechend
der 5. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 27. September 1938 aus der Rechts‐
anwaltsliste gelöscht.

Zur beruflichen Karriere kamen zahlreiche andere Tätigkeiten hinzu, so etwa
die Gründung eines Kreditinstituts für die geistigen Arbeiter, der Zentralrat geisti‐
ger Arbeiter, ein Mütterheim und andere Projekte. 1932 oder 1933 erhielt sie den
Kant-Preis. Beth war auch in der österreichischen Frauenbewegung aktiv, so zum
Beispiel im Vorstand des Bundes österreichischer Frauenvereine. 1929 war sie Mit‐
gründerin von Soroptimist International Österreich und wurde deren erste Vizeprä‐
sidentin. Mit Wilhelmine Löwenstein-Brill rief sie den österreichischen Zweig der
International Federation of Business and Professional Women (BPW) ins Leben
und organisierte 1931 den ersten Internationalen Kongress berufstätiger Frauen in
Wien, an dem an die 1.000 Frauen teilnahmen. 1933 besuchte sie den Internationalen
Kongress der Organisation in Chicago. Durch ihr Engagement hatte sie unter ande‐
rem die Gründung einer deutschen Vereinigung berufstätiger Frauen 1931 durch ➝
Marie Munk in Berlin angeregt, die sich 1932 der BPW anschloss. Sie kämpfte stets
darum, die Familie mit ihrem Beruf und den ehrenamtlichen Tätigkeiten vereinba‐
ren zu können.

Im Dezember 1938 emigrierte die Familie über Rotterdam in die USA, wo sie
1939 ankamen. Beth konnte dort ihre juristischen Fähigkeiten nicht nutzen, um
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Stattdessen stützte sie sich auf die Kenntnisse
des ersten Studiums. Von 1939 bis 1942 lehrte sie als Visiting Lecturer die Fächer
Soziologie und Deutsch am Reed College in Portland, Oregon. Auch in ihrer neuen
Heimat war sie Mitarbeiterin zahlreicher soziologischer und sozialpsychologischer
Fachzeitschriften. Von 1955 an arbeitete sie als stellvertretende Leiterin des Universal
Translation Bureau in Chicago, sie sprach sechs Sprachen. Anschließend war sie,
und zwar über die Pensionsgrenze hinaus, in der Ölindustrie tätig.

Am 19. August 1984 starb sie in New Jersey.
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